
Bekanntmachung 

 
des Aufstellungsbeschlusses und zur frühzeitigen Beteiligung der 2. Änderung des Bebau-

ungsplans Nr. 79a „Bettenhelle“  
 

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat in seiner Sitzung am 01.06.2023 den Aufstellungsbe-

schluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 79a „Bettenhelle“ gefasst. Der Begründung wurde zuge-
stimmt.  

 
Der Bürgermeister wurde damit beauftragt, das Aufstellungsverfahren einzuleiten und gemäß den Verfah-

rensregeln des BauGB durchzuführen. 
 

Die Grenzen des Geltungsbereiches werden wie folgt festgesetzt: 

 

 
 
Im Geltungsbereich befinden sich folgende Flurstücke in der Gemarkung Freienohl, Flur 11: 

521, 527, 528, 529, 813 und 834 

 
Zielsetzung der Planung: 

 
Ziel des Bauleitplanverfahrens ist die Aufhebung eines Teilbereiches des Bebauungsplans Nr. 79a „Betten-

helle“.   
 

Planinhalt ist im Wesentlichen: 

 
 Aufhebungsfläche 

 
Damit sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswir-

kungen der Planung unterrichten kann und um der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 

zu geben, liegt der Vorentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 79a „Bettenhelle“ mit Begründung 
in der Zeit von 

 
Dienstag, dem 13. Juni 2023 bis 

Mittwoch, dem 12. Juli 2023 einschließlich 

 
beim Bürgermeister der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Fachbereich Planung und Bauordnung, 

Technisches Rathaus, Sophienweg 3, 59872 Meschede (Erdgeschoss) öffentlich aus und kann in den 
Dienststunden 

 
montags, dienstags und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 



donnerstags von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 
von jedermann eingesehen werden. 

 
Im Übrigen können Sie die Unterlagen auch im Internetangebot der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

unter www.meschede.de/bauleitplanverfahren abrufen. 

Stellungnahmen sind schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Meschede innerhalb der Frist 
abzugeben. Sollte bis zum 12. Juli 2023 eine schriftliche Stellungnahme nicht eingegangen sein, gehe ich 

davon aus, dass von Ihnen keine Anregungen vorzutragen sind. Stellungnahmen, die per E-Mail eingereicht 
werden, sind an planung@meschede.de zu richten. 

 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Meschede, den 02.06.2023 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

Der Bürgermeister 
 

 

 
Christoph Weber 

 
 

 
 
 
 
 
 


